
 

Sitz: 
Amtsgericht Göttingen 
VR 200 482 
 
Geschäftsstelle: 
c/o GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
und Stadtentwicklung Göttingen mbH 
 
E-Mail: 

info@gesundheitsregiongoettingen.de 

Vorstand:  
Prof. Dr. Wolfgang Brück (Vorsitz) 
Anja Krause (stellv. Vorsitz) 
Dr. Egbert G. Schulz (stellv. Vorsitz) 
Stefanie Ahlborn 
Martin Brünig 
Dr. Philip Degener 
Elke Deppe-Stark 
Manfred Fraatz 
Sonja Gerhardy 
Susann Lambrecht 
Dr. Matthias Müller 
Angelika Puls 
Jörg Salomon 
Kathrin Schrader 

Bankverbindung: 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Kto: 0008179727/BLZ: 300 606 01 
IBAN: DE73 3006 0601 0008 1797 27 
BIC: DAAEDEDD 
 
Sparkasse Göttingen 
Kto: 56007453/BLZ: 260 500 01 
IBAN: DE83 2605 0001 0056 0074 53 
BIC: NOLADE21GOE 

 

Gesundheitsregion  
Göttingen/Südniedersachsen e.V. 
 
Geschäftsstelle: 

c/o GWG Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung und 
Stadtentwicklung Göttingen mbH 
 
Bahnhofsallee 1b 
37081 Göttingen 
Tel.: 0551 54743-292 
Fax: 0551 54743-20 
info@gesundheitsregiongoettingen.de 

 
 

 

Beitragsordnung  der 
Gesundheitsregion  Göttingen/Südniedersachsen  e.V. 

 
 
 
1) Zur Deckung der Kosten der Geschäftsstelle erhebt der Verein Mitgliedsbeiträge.      

Dieser Beitrag beträgt für Institutionen / Unternehmen mindestens 1.250 Euro pro Jahr. 
Institutionen / Unternehmen mit weniger als fünfzig Beschäftigten zahlen mindestens 
600 Euro pro Jahr. Institutionen / Unternehmen mit weniger als zwanzig Beschäftigten 
zahlen mindestens 225 Euro pro Jahr. Im Einzelfall kann der Vorstand unter der Maß-
gabe der ökonomischen Leistungsfähigkeit einen abweichenden Betrag vereinbaren.  

 
 
2) Institutionen / Unternehmen, die auf Grund von Beschäftigtenzahl und Umsatzgröße 

eine hohe Leistungsfähigkeit besitzen und besonderes Interesse an einer Intensivie-
rung der Kooperationen im Gesundheitswesen haben, sind aufgefordert, im Rahmen 
einer Selbsteinschätzung höhere Beiträge zu zahlen. 

 
 
3) Natürliche Personen entrichten einen Beitrag von 100 Euro jährlich. 
 
 
4) Für Projekte, die aus regulären Beiträgen nicht finanziert werden können, werden auf 

Vorschlag des Vorstandes auf freiwilliger Basis gesonderte Beiträge erhoben. 

 


